
 

 
Datum: 
11.06.2020 AB 

Grundprofile Außenverkleidung 

Sęki zrośnięte Ungesunde 
Äste 

 
Unbeschränkt. 

Gesunde Äste 

(einschließlich schwarzer 

Äste) 

Unbeschränkt. 

 

Ungesunde verfaulte Äste  
 

Auf der Nutzungsseite nicht zulässig. 

Ringäste  Es sind geschlossene Äste mit einer Größe von max. 1/3 der Brettbreite erlaubt. Gilt für einen laufenden 
Meter. 

 
Lose Äste oder 
Astlöcher.  

 
Auf der Sichtseite nicht zulässig. An den Kanten zulässig, sofern nach der Nut- und Federverbindung kein 
Durchgangsloch sichtbar bleibt. Beschädigungen an Ästen, die nicht durchgehen, sind zulässig. 

 
Maximal zulässige Anzahl 
von Ästen pro Meter. 

 

Unbeschränkt. 

 
 

Risse 

 
Es sind bis zu 25% der Länge auf der Verwendungsseite zulässig, mit einer maximalen Breite von nicht mehr 
als 0,5 mm. Keine Einschränkungen auf der Rückseite. Austrittsrisse sind nicht zulässig. 

Endrisse 
Maximal zulässige Länge gleich der Breite des Brettes, max. 30% der Stücke, gilt auch für beidseitige 
Stirnrisse. 

Ringförmige Risse Unerlaubt 

 

Mechanische Schäden 
 

Auf der Nutzungsseite nicht zulässig.. Auf der Rückseite in geringem Umfang zulässig, sollte aber die 
Verlegung des Materials nicht einschränken. 

Harzexsudate 
Max. Länge: 50 mm, max. Gesamtlänge pro Platte 200 mm, max. Breite nicht mehr als 2 mm. Länge 
kleiner als 10 mm nicht berücksichtigt. 

Frostrisse Max. 100 mm oder Gesamtlänge 200 mm. 

Kernholz Max. 40% Volumen. 

Pilzbefall (Schimmel, 
Verblauung, Fäulnis) 

 
Schimmel ist nicht erlaubt. Verblauung oder Holzfäule in max. 10% des Volumens zulässig. 

Insektenbefall Unerlaubt. 

Feuchtigkeitsgehalt 16 ± 2 % 

Oberflächenqualität Die maximale Länge der unregelmäßigen Oberfläche auf der Abnutzungsseite ist gleich der Breite des Brettes. 

 

Toleranz 

 
 
Länge: ± 10 mm, Bretter an den Enden gehobelt ± 50 mm Dicke: ± 0,5 mm 
Breite: ± 0,5 mm 

  
Alle Bedingungen gelten, sofern nicht anders vereinbart. 

Eine maximale Qualitätsabweichung von 5 % des Gesamtvolumens ist zulässig. 



 

 
Verwindung 
 

 
 

 

 

8 mm auf den "schlechtesten" 2 m, sofern die Verwendung des Materials 
nicht eingeschränkt ist. 

Bogen 
 

 

 

 

15 mm auf den "schlechtesten" 2 m, sofern die Verwendung 
des Materials nicht eingeschränkt ist. 

Krümmung in Längsrichtung 

 

 

 

 

 
6 mm auf den "schlechtesten" 2 m, sofern die Materialverwendung nicht 
eingeschränkt ist. 

Oflis  

 

Auf der Verwendungsseite nicht zulässig. Auf der Rückseite in 
geringem Umfang zulässig, darf aber die Verlegung des Materials 
nicht einschränken. 

Äste 

 

 

 

 
Siehe vorherige Seite. 

Verfärbung (Fäulnis, Pilzbefall, Verblauung)

 

 

 

Fungus nicht erlaubt. Verblauung oder Verfärbung (Holzfäule) bis zu 
10% des Volumens erlaubt. 

Risse 

 

 

Die maximale Länge von Rissen beträgt 25% der Länge auf der 
nutzbaren Seite, mit einer maximalen Breite von nicht mehr als 0,5 mm. 
Keine Beschränkung auf der Rückseite. 
Austrittsrisse sind nicht zulässig. Die maximal zulässige Länge von 
Stirnrissen ist gleich der Breite des Brettes, max. 30% des Volumens, 
gilt auch für Stirnrisse auf beiden Seiten. 

 


